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zu "111'6 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. i176/J-NR/77, 

betreffend die Achtung des menschlichen Lebens als Erziehungs­

ziel der österreichischen Schule, die die Abgeordneten Dr.H~ENER 

und Genossen am 12. Mai 1977 an mich richteten, beehre ich mich 

wlie folgt zu beant~lorten: 

ad 1) und 2) 

Der Erlaß 'Sexualerziehllng in den Schulen' wurde im Jahre 

1970 hinausgegeben, um die geltenden Lehrpläne im Hinblick 

auf die Sexualerziehung zu interpretieren. Zugleich ",ries er 

die Richtung, wie bei künftigen Novellierungen vorzugehen 

sei, um die Sexualerziehung mit präziseren und zum Teil 

auch. umfangreicheren Formulierungen in den Lehrplänen zu 

verankern. Unterdessen sind diese Lehrplanarbeiten für viele 

Schularten abgeschlossen worden. Ich ven~eise in diesem Zusam­

menhang auf die Grundschule, die im Lehrplan des Sachunter­

richtes bei weitgehender Ubernahme der Farmulierur.gen des 

Erlasses die entsprechenden BestiJmTlungen erhalten hat 0 Ich 

venleise ferner auf die grcße I,ehrplanreform für den Unter­

richtsgegenstand • Biologie und Unl1:olel tkunde t der Hauptschule 

sowie der Unter- und Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 

Schulen. Für die Oberstufe der ARS zum Beispiel heißt es in 

der Bildungs- und Lehraufgabe: 'Die aus dem Unterricht gewon­

nenen Einsichten und Kenntnisse sollen Ztl einem biologischen 

Weltbild ausgebaut werden, das i:.\ber die Einordnung der Erde 

in das Universum 'und ihre Geschichte mit der Elitwicklung des 

Lebendigen zur Darstellung des Menschen fUhrt. Die Erziehung 
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zur Achtung vor dem Leben soll den gesamten Unterricht 

durchdringen. Ziel ist der verantwortungsbewußte junge 

Mensch, der aus Einsicht in die biologischen Zusammenhänge 

in seinem späteren l,Hrkungsbereich Entscheidungen so zu 

treffen vermag, daß das Uherleben der Menschheit und die 

Erhaltung der Natur in einem für ihn psychisch und phy­

sisch optimalen Aumaß gewährleistet ist.' 

Nach der Durchführung dieser Lehrplanreformen halte ich 

einen neuen umfassenden Erlaß zur Sexualerziehung für 

nicht not\"endig, und i.ch glaube auch, daß die in, Ihrer 

Anfrage ausgedrückte Intention, daß der Schwangerschafts­

abbruch kein geeignetes Mittel der Geburtenregelung dar­

stellt, durch Erlaß und Lehrpläne genügend vertreten ,,,ird. 

Diese Intention wird auch bei der Entwicklung der einschlä­

gigen Unterrichtsmittel stets zu beachten sein. Sollten 

sich aber in der Praxis des Unterrichts Schwierigkeiten zeigen, 

bin ich gerne bereit, dem bei weiteren Lehrplannovellie­

rungen Rechnung zu tragen. Auch im Bericht des Sonderaus-

schusses über das Volksbegehren betreffend ein Bundesgesetz 

zum Schutz des menschlichen Lebens wird ja ausgeführt, daß 

der Sonderausschuß der Auffassung i~t, daß die bestehende 

Gesetzeslage und die darauf gestützen generellen Anordnungen 

mit Verordnungs charakter hinreichend sicherstellen, daß die 

Jugend entsprecilend unterwiesen wird, daß es jedoch zweck­

mäßig wäre, daß insbesondere darauf hingewiesen wird, wes­

halb der Schwangerschaftsaabbruch kein geeignetes Mittel 

der Geburtenregelung darstellt. 

Wien, am 1. Juli 1977 

Der Bundes~inister: 
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